
2. TEIL: ASPEKTE DER EIGENTUMSGARANTIE

$ 5 Allgemeines

Problemstellung

Die Eigentumsgarantie ist Gegenstand von zahlreichen ju-
ristischen Abhandlungen. Immer wieder beschäftigt sich
die (ausländische) Lehre mit der Garantie des Privateigen-

tums im allgemeinen oder untersucht einzelne Aspekte dieses

verfassungsmässigen Rechts. Der folgende, zweite Teil dieser

Arbeit kann nun unmöglich den Begriff, den Inhalt und die

Bedeutung der verfassungsrechtlichen Eigentumsgewährleistung
in Liechtenstein umfassend durchleuten. Es wird hier nur die

Aufgabe gestellt, besonders im Hinblick auf den verfassungs-

rechtlichen Grundeigentumsschutz, einige grundlegende Ueber-
legungen festzuhalten. Einige Problemkreise werden aber
dennoch etwas ausführlicher behandelt. Diese Ausführungen

sollen dann als Grundlage für die Beantwortung der im drit-

ten Teil dieser Schrift gestellten Frage dienen: Ist das

liechtensteinische Grundverkehrsgesetz als solches, sind
eginzelne Bestimmungen mit der Eigentumsagaarantie vereinbar?

Vorerst wird in einem kurzen geschichtlichen Abriss die

liechtensteinische Entwicklung der Eigentumsverhältnisse an

Grund und Boden sowie die Entwicklung der verfassungsrecht-

lichen Eigentumsgewährleistung dargestellt. Anschliessend
wird auf die Problemkreise eingegangen: die Träger der

Eigentumsgarantie (5 6), die Funktionen der Eigentumsgaran-
tie (S$ 7), die Eigentumsgarantie als Institutsgarantie (S 8)
and die Verfügungsfreiheit des Grundeigentümers (5 9).

An dieser Stelle sei noch eine Bemerkung zur gewählten,


